
  

                                          

 

Sozialgericht Stuttgart 

Az.: S 13 U 4219/16 
 

 

 

 
Urkundsbeamter/in 

der Geschäftsstelle 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

in dem Rechtsstreit 
 

 

 

S. S., 

 

 

 

- Kläger - 

 

 

 

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte   

  

 

gegen 

 

 

 

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

vertreten durch den Vorstand 

 

 

- Beklagte - 

 

 

 

 

Die 13. Kammer des Sozialgerichts Stuttgart 

hat ohne mündliche Verhandlung am 29.11.2017 in Stuttgart 

durch  die Richterin am Sozialgericht H. als Vorsitzende 

sowie die ehrenamtlichen Richter B. und St. 

 

 

für Recht erkannt: 

 

 

 Die Klage wird abgewiesen. 

 

Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 
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Tatbestand 

 

Zwischen den Beteiligten ist die Anerkennung eines Arbeitsunfalls streitig. 

 

Der Kläger nahm als Angestellter der Firma B & W E. und D. GmbH in der Zeit vom 

16.03.2016 bis 20.03.2016 an einer Teambildungs-Fahrt nach S. in Ö. teil. Am 18.03.2016 erlitt 

er beim Skifahren in S. einen Unfall und zog sich hierbei eine Unterschenkelfraktur rechts und 

eine Steißbeinfraktur zu.  

 

In dem von der Arbeitgeberin für die Beklagte ausgefüllten Fragebogen gab diese an, dass es 

sich um eine an das gesamte Unternehmen gerichtete Veranstaltung gehandelt habe. Von den 87 

Beschäftigten des Unternehmens hätten 39 an der Maßnahme teilgenommen. Es sollten nicht alle 

an der Veranstaltung teilnehmen und es gab keine betriebsfremden Teilnehmer. Das Programm 

sei nicht vorher festgelegt gewesen. Es sei eine individuelle Planung vor Ort erfolgt. Beide 

Gesellschafter seien bei der Maßnahme anwesend gewesen und hätten diese geleitet. Zweck der 

Veranstaltung sei die Teambildung. Auf ergänzende Nachfrage teilte die Arbeitgeberin mit, dass 

die Veranstaltung freiwillig war und allen Beschäftigten offenstand. Es hätten sich 39 Personen 

der Belegschaft angemeldet. In der übersandten Einladung wird ausgeführt, dass es sich um eine 

Veranstaltung zur Förderung der Teamarbeit handele, die Veranstaltung freiwillig sei und jeder 

Mitarbeiter teilnehmen könne.  

 

Mit Bescheid vom 04.05.2016 lehnte die Beklagte die Anerkennung eines Versicherungsfalles 

ab. Zwar habe der Kläger zum Unfallzeitpunkt zu den versicherten Personen nach § 2 

Abs. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) gezählt, da er in einem 

Beschäftigungsverhältnis zur Firma B & W E. und D. GmbH gestanden habe. Allerdings liege 

keine versicherte Tätigkeit vor. Betriebsgemeinschaftsveranstaltungen die der Pflege der 

Verbundenheit zwischen Belegschaft und Betriebsleitung dienen, die vom Unternehmer selbst 

veranstaltet werden und die allen offenstehen und an denen ein wesentlicher Teil der 

Beschäftigten (sowie der Unternehmer oder sein Vertreter) teilnehmen, können als versicherte 

Tätigkeit anerkannt werden. Vorliegend könne jedoch dahinstehen, ob diese Voraussetzungen 

erfüllt seien, denn es seien nur Tätigkeiten versichert, die nach der Art und dem Gesamtzweck 

üblich seien. Ein zeitlicher oder inhaltlicher Ablauf der Veranstaltung liege nicht vor. Eine 

Schulung oder ähnliches, wie man es bei einem Teambildungs-Wochenende erwarten würde, sei 



 

 

Seite 3 von 10 

nicht vorgesehen gewesen. Das Skifahren könne nicht als Aktivität zur Stärkung des 

Gemeinschaftssinnes gewertet werde. Es spreche nur einen begrenzten Interessenkreis an, nicht 

die gesamte Belegschaft. Somit habe nicht die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls bzw. 

die Förderung der Verbundenheit zwischen der Betriebsleitung und Belegschaft im Vordergrund 

gestanden, sondern die persönlichen Interessen der Beteiligten. Das zum Unfall führende 

Skifahren sei demnach dem privaten, unversicherten Freizeitbereich zuzuordnen. 

 

Hiergegen erhob der Kläger am 09.05.2016 Widerspruch. Zur Begründung führte er aus, dass die 

Veranstaltung dazu diene, die Verbundenheit zwischen Betriebsleitung und Belegschaft zu 

pflegen sowie zur Teambildung beizutragen. Alle von der Beklagten im Bescheid genannten 

Kriterien für eine Unfallversicherte Gemeinschaftsveranstaltung seien erfüllt. Es sei nicht richtig, 

dass das Skifahren nicht als Aktivität zur Stärkung des Gemeinschaftssinns gewertet werden 

könne. Jegliche gemeinsame Aktivität, sei es sportlicher oder gesellschaftlicher Natur, müsse als 

Aktivität zur Stärkung des Gemeinschaftssinns gewertet werden, da sie immer gemeinsam 

stattfinde. Gemeinsam Erlebtes und Erfahrenes stärke den Gemeinschaftssinn. Neben Skifahren 

seien weitere Freizeitaktivitäten wie Wandern oder Rodeln durchgeführt worden. Es seien vor 

Ort Gruppen gebildet worden. Die Anzahl der Gruppen richte sich nach Können und Ausdauer in 

den einzelnen Sportarten. In jeder Gruppe habe mindestens eine Führungskraft aus der 

Geschäftsführung oder der erweiterten Geschäftsführung teilgenommen. Es werde in jeder 

Gruppe gemeinsam gefrühstückt und es finden in jeder Gruppe gemeinsame Aktivitäten statt. 

Treffpunkt für alle Gruppen sei um 16.00 Uhr zum gemeinsamen Austausch. Weiterer 

Tagespunkt sei das gemeinsame Abendessen um 20.00 Uhr, wobei die Sitzplatzordnung an den 

Tischen nicht identisch mit der Tagesgruppe sei. Dadurch solle der Austausch und die 

Kommunikation stärker gefördert werden. Es sei auch nicht richtig, dass aufgrund des Skifahrens 

nicht alle Mitarbeiter teilnehmen konnten. Etwa ein Drittel der Teilnehmer seien Nichtskifahrer, 

dementsprechend fanden Aktivitäten für Skifahrer und Nichtskifahrer statt. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 22.07.2016 wies die Beklagte den Widerspruch mit der 

Begründung zurück, dass die Tätigkeit des Klägers zum Zeitpunkt des Unfallereignisses am 

18.03.2016 nicht als versicherte Beschäftigung anzusehen sei. Es müsse immer geprüft werden, 

ob ein innerer bzw. sachlicher Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der 

Verrichtung zur Zeit des Unfalls bestehe. Maßgebend sei, ob die zum Unfall führende Handlung 

der versicherten Tätigkeit dienen sollte und ob diese Handlungstendenz durch die objektiven 
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Umstände des Einzelfalles bestätigt werde. Die Zurechnung der Teilnahme eines Beschäftigten 

an einer geselligen Veranstaltung des Arbeitgebers zu einer versicherten Beschäftigung sei nur 

zulässig, wenn dem Arbeitgeber erklärtermaßen an einer auch objektiv möglichen Teilnahme der 

gesamten Belegschaft gelegen sei. Dies sei nicht der Fall, wenn die Veranstaltung mit Gefahren 

verbunden sei, die erwarten lassen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Belegschaft von der 

Teilnahme Abstand nehmen werde. Gleiches gelte auch dann, wenn ein Teil der Belegschaft aus 

anderen Gründen an der angebotenen Teilnahme faktisch gehindert werde. Die zum Unfall 

führende Teilveranstaltung Skifahren habe daher nicht allen an der Reise teilnehmenden 

Beschäftigten offen gestanden, weil das Skifahren Kenntnisse und Fertigkeiten verlange, über 

die nicht alle Teilnehmer verfügten. Klassischer Abfahrtski werde darüber hinaus auch in weiten 

Teilen allein ausgeübt und biete im Gegensatz zu anderen möglichen Freizeitveranstaltungen 

(wie etwa Bowling oder Wanderungen) nur begrenzt die Möglichkeit des Austausches unter den 

Beschäftigten sowie zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten. Ein 

Gemeinschaftserlebnis mit der Möglichkeit des gegenseitigen Austausches und die Stärkung des 

Zusammengehörigkeitsgefühls war damit auch unter den teilnehmenden Personen nur bedingt zu 

erreichen. Insofern sei davon auszugehen, dass im Vordergrund ein privates Freizeitinteresse 

eines Teils der Belegschaft, nämlich des Teils der Skifahren konnte und wollte, gestanden habe.  

 

Hiergegen hat der Kläger, vertreten durch seinen Bevollmächtigten, am 04.08.2016 Klage zum 

Sozialgericht Stuttgart erhoben. Zur Begründung nimmt er auf die Widerspruchsbegründung 

Bezug. Ergänzend hat er ausgeführt, dass das Skifahren durchaus der Stärkung des 

Gemeinschaftssinnes habe dienen können. Die jeweilige Abfahrt beschränke sich auf einen 

kurzen Teil der verbrachten Zeit. Einen erheblichen Teil würden auch das Liften, Haltestopps 

während der Abfahrt entlang der Piste sowie Einkehraufenthalte ausmachen, die gemeinsam 

durchgeführt werden. Daher sei insgesamt die Tätigkeit absolut geeignet, der Förderung und 

Stärkung des betrieblichen Gemeinschaftsgefühls zu dienen. Insoweit sei zu berücksichtigen, 

dass auch bei anderweitigen Aktivitäten - beispielsweise Klettern - Phasen der jeweiligen 

alleinigen Tätigkeitsausübung mit Phasen des gemeinschaftlich geprägten Gruppenerlebnis 

einhergehen, ohne dass deshalb solchen Aktivitäten die Geeignetheit zur Förderung der 

betrieblichen Gemeinschaftsentwicklung abgesprochen werde. Zudem sei jeder Gruppe auch ein 

Vorgesetzter zugeordnet worden. Weiterhin weist der Kläger auf das Urteil des 

Bundessozialgerichts vom 05.07.2016 (B 2 U 19/14 R) hin.  
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Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid vom 04.05.2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

22.07.2016 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, den Unfall vom 

18.03.2016 als Arbeitsunfall anzuerkennen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Reise als Veranstaltung zur allgemeinen Kontaktpflege 

sowie Belohnung und Motivation zu sehen sei. Es habe für fünf Tage laut Arbeitgeberin kein 

vorab festgelegtes Programm gegeben, sondern nur vor Ort eine individuelle Planung für 

einzelne Aktivitäten. Ein Skiunfall, selbst im Umfeld einer organisierten 

Fortbildungsveranstaltung, stehe nicht unter dem Versicherungsschutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Es handele sich hierbei um eine private Tätigkeit. Beim Skifahren sei eine 

objektive Teilnahmemöglichkeit für die gesamte Belegschaft ausgeschlossen. Bei dieser 

Individualsportart könne auch nicht die Pflege der Verbundenheit mit dem Unternehmen im 

Vordergrund stehen, da sich umfangreiche Gespräche oder Kontakte hierbei nicht verwirklichen 

könnten. Stehe aber der sportliche Aspekt im Vordergrund, so liege keine betriebliche 

Gemeinschaftsveranstaltung vor.  

 

Das Gericht hat am 25.10.2017 einen Termin zur Erörterung des Sachverhaltes durchgeführt. 

Der Kläger hat zum Ablauf und Hintergrund der Teambildungsmaßnahme erklärt, dass es sich 

um eine regelmäßige Maßnahme handele, die jährlich durchgeführt werde. Es fänden dann noch 

andere Teambildungsmaßnahmen über das Jahr verteilt statt. Hintergrund sei, dass es sich bei der 

Arbeitgeberin um ein Dienstleistungsunternehmen handele, in dem jeweils Projekte abgewickelt 

werden, bei denen die Mitarbeiter über Monate (teilweise auch über Jahre) ein Team bilden und 

sich sehr gut kennen. Viele andere Kollegen im Unternehmen würden sich aber kaum kennen. 

Finde dann ein neues Projekt statt, ändere sich die Zusammensetzung der Teams und man 

komme mit neuen Mitarbeitern zusammen. Insoweit soll durch die Teambildungsmaßnahme - 

über die konkrete Projektarbeit hinaus - ein entsprechendes Kennenlernen stattfinden. Während 

der Reise würden Gruppen gebildet, da normalerweise so viele Mitarbeiter an der Maßnahme 
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teilnehmen, dass nicht alles gemeinsam unternommen werden könne. Es werde während der 

kompletten Ausfahrt immer alles in Gruppen gemeinschaftlich unternommen, es finden also 

keine Einzelaktivitäten statt. Meistens gebe es zwei oder bis drei Skigruppen und ein bis zwei 

Nichtskifahrergruppen. Was unternommen wird könne sich aber tageweise ändern, weil dies 

auch wetterabhängig sei. Vom konkreten Ablauf her finde normalerweise ein gemeinsames 

Frühstück statt, dann unternehme die jeweilige Gruppe etwas und nachmittags treffen sich dann 

alle Gruppen wieder und es gibt eine Austauschrunde. Um 20.00 Uhr gebe es ein gemeinsames 

Abendessen, bei dem auch darauf geachtet werde, dass die Tische gut durchmischt seien, dass 

eben keine „Grüppchenbildung“ stattfinde. In den Gruppen (und auch insgesamt während der 

ganzen Reise) wird durch die Geschäftsführung bzw. einzelne Team- und Projektleiter immer 

darauf geachtet, dass Gespräche zwischen den unterschiedlichen Personen angestoßen werden, 

damit möglichst viele Mitarbeiter sich näher Kennenlernen. Hintergrund sei, dass wenn die 

Mitarbeiter neu für Projekte zusammengestellt werden, die Teams sehr schnell funktionieren 

müssten und dann keine Zeit für besondere Teambildungsmaßnahmen (für das jeweilige Projekt) 

sei. Deshalb lege die Firma großen Wert darauf, dass sich möglichst viele Mitarbeiter 

untereinander kennen und sich gegenseitig einschätzen können. 

 

Die Beteiligten haben sich im Termin zur Erörterung des Sachverhalts mit einer Entscheidung 

ohne mündliche Verhandlung nach § 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) einverstanden 

erklärt. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten 

wird auf die Gerichtsakte und die bei der Beklagten geführte Verwaltungsakte Bezug 

genommen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die beim sachlich und örtlich zuständigen Sozialgericht Stuttgart erhobene Klage ist zulässig, 

aber unbegründet. Der Bescheid vom 04.05.2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 22.07.2016 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. Der Kläger hat 

keinen Anspruch auf Anerkennung des Ereignisses am 18.03.2016 als Arbeitsunfall, da der 

Unfall nicht bei einer versicherten Tätigkeit stattfand. 
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Die Kammer konnte dies nach § 124 Abs. 2 SGG ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da 

die Beteiligten dieser Vorgehensweise zugestimmt haben.  

 

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind Arbeitsunfälle Unfälle von Versicherten infolge einer den 

Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeiten. Für einen 

Arbeitsunfall ist danach in der Regel erforderlich, dass die Verrichtung des Versicherten zur Zeit 

des Unfalls der versicherten Tätigkeit zuzurechnen ist (innerer bzw. sachlicher Zusammenhang), 

dass diese Verrichtung zu dem zeitlich begrenzten, von außen auf den Körper einwirkenden 

Ereignis - dem Unfallereignis - gefühlt hat (Unfallkausalität) und dass das Unfallereignis einen 

Gesundheitsschaden oder den Tod des Versicherten verursacht hat (haftungsbegründende 

Kausalität). Das Entstehen von Unfallfolgen aufgrund des Gesundheitserstschadens 

(haftungsausfüllende Kausalität) ist keine Voraussetzung für die Anerkennung eines 

Arbeitsunfalls (BSG, Urteil vom 02.04.2009, B 2 U 29/07 R, in Juris). Die Merkmale 

„versicherte Tätigkeit“, „Verrichtung zur Zeit des Unfalls“, „Unfallereignis“ sowie 

„Gesundheitserstschaden“ müssen im Wege des Vollbeweises, also mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit für das Gericht feststehen. Demgegenüber genügt für den Nachweis der 

wesentlichen Ursachenzusammenhänge zwischen diesen Voraussetzungen die (hinreichende) 

Wahrscheinlichkeit, nicht allerdings die bloße Möglichkeit. 

 

Die zum Unfallzeitpunkt vom Kläger ausgeführte Verrichtung (Skifahren) steht nicht im 

sachlichen Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit. 

 

Zwar war der Kläger zum Unfallzeitpunkt als Arbeitnehmer grundsätzlich nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 

SGB VII unfallversichert. Erforderlich ist jedoch darüber hinaus, dass der Versicherte zur Zeit 

des Unfalls eine den Beschäftigungsunternehmen dienende Tätigkeit ausüben wollte und dass 

diese Handlungstendenz durch die objektiven Umstände des Einzelfalles bestätigt wird (BSG, 

Urteil vom 22.09.2009, B 2 U 27/08, in Juris). Dies war vorliegend nicht der Fall. Ein sachlicher 

Zusammenhang mit der Beschäftigung kann auch vorliegen, wenn der Versicherte an einer 

betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung teilnimmt. Allerdings handelt es sich hierbei 

dogmatisch immer um Tätigkeiten mit gespaltener Handlungstendenz, d. h. sie dienen sowohl 

privaten Interessen der Teilnehmer (Freizeitgestaltung), als auch betrieblichen Interessen 

(insbesondere Förderung der Verbundenheit in der Belegschaft). Es ist daher immer sorgfältig 

abzugrenzen, ob die Gemeinschaftsveranstaltung an sich überwiegend betrieblichen Interessen 
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dient und ob die konkret zum Unfallzeitpunkt ausgeführte Tätigkeit ebenfalls betrieblichen und 

nicht vorwiegend privaten Interessen dient. Denn bei einer Dienstreise oder mehrtägigen 

Gemeinschaftsveranstaltung steht nicht schlechthin jede Tätigkeit unter 

Unfallversicherungsschutz. Vielmehr ist zu unterscheiden zwischen Betätigungen, die mit dem 

Beschäftigungsverhältnis in einem rechtlich wesentlichen inneren Zusammenhang stehen und 

deshalb versichert sind und solchen Verrichtungen, die der privaten Sphäre des Klägers 

angehören. Letztere sind grundsätzlich unversichert (BSG, Urteil vom 25.08.1994, 2 RU 23/93, 

in Juris). Gemeinschaftsveranstaltungen können einen betrieblichen Zweck verfolgen, wenn sie 

dazu dienen, das Betriebsklima und den Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander zu 

fördern (BSG, Urteil vom 05.07.2016, B 2 U 19/14 R, in Juris). Allerdings muss bei einer 

solchen versicherten Gemeinschaftsveranstaltung dem Arbeitgeber erklärtermaßen an einer auch 

objektiv möglichen Teilnahme der gesamten Belegschaft gelegen sein. Es genügt nicht, dass die 

Teilnahme grundsätzlich allen Beschäftigten offensteht. Nicht unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung steht eine Veranstaltung die mit Gefahren verbunden ist, die erwarten lassen, 

dass ein nicht unwesentlicher Teil der Belegschaft von der Teilnahme Abstand nehmen wird 

oder wenn die Veranstaltung aus sonstigen Gründen so ausgelegt ist, dass davon auszugehen ist, 

dass ein Teil der Belegschaft an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen kann oder will (BSG, 

Urteil vom 22.09.2009, B 2 U 4/08 R, in Juris). Die Veranstaltung muss von ihrem Programm 

her geeignet sein, die Gesamtheit der Belegschaft, und nicht nur einen begrenzten Teil, 

anzusprechen. Die Teilnahme an sonstigen Freizeit- oder Erholungsveranstaltungen oder 

Motivationsreisen ist hingegen auch dann nicht versichert, wenn sie vom Unternehmen finanziert 

werden (BSG, Urteil vom 22.09.2009, B 2 U 27/08 R; BSG, Urteil vom 07.12.2004, B 2 U 47/03 

R, in Juris). Vorliegend ist insbesondere die zum Unfallversicherungszeitpunkt ausgeübte 

Tätigkeit des Skifahrens nicht geeignet, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Zwar hat der Kläger 

nachvollziehbar und schlüssig dargelegt, dass mit der Reise grundsätzlich auch der Zweck 

verfolgt werden sollte, den Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern zu stärken, ein 

Kennenlernen zu begünstigen und dass das Unternehmen hieran ein erhebliches Interesse hat. 

Allerdings ist die Tätigkeit des Skifahrens objektiv nicht geeignet, diesen Zweck zu erfüllen. 

Von der Tätigkeit des Skifahrens sind bereits diejenigen Teilnehmer ausgeschlossen, die nicht 

Skifahren können oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, diese Betätigung 

auszuüben. Hinzu kommt, dass Skifahren mit nicht unerheblichen Verletzungsgefahren 

verbunden ist, sodass nach objektiven Kriterien davon auszugehen ist, dass ein Teil der 

Belegschaft auch aus diesen Gründen hiervon Abstand nehmen wird. Weiterhin ist während des 
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Skifahrens, was einen erheblichen Schwerpunkt der gemeinschaftlichen Reise darstellt, eine 

Durchmischung der Belegschaft nicht möglich, da nur diejenigen an dieser Veranstaltung 

teilnehmen, die auch Skifahren können. Dass die anderen Teilnehmer eigene Gruppen bilden, die 

andere Aktivitäten ausüben, ist dabei unerheblich. Entscheidend ist, dass der Zweck der Reises 

eine möglichst große Durchmischung der Belegschaft zu erreichen, von vornherein durch diese 

Tätigkeit nicht erfüllt werden kann. Entsprechend werden die Gruppen auch nicht im Hinblick 

darauf zusammengestellt, was aus betrieblichen Erfordernissen sinnvoll wäre (z.B. Personen die 

noch nie enger zusammen gearbeitet haben), sondern sie werden entsprechend dem Können und 

der Ausdauer in der Sportart gebildet. Hinzu kommt, dass auch wenn Kommunikation beim 

Skifahren möglich ist, weder diese noch die Gemeinsamkeit im Vordergrund der Tätigkeit steht. 

Hauptzweck und -inhalt dieser Beschäftigung ist individuelles sportliches Erleben, keine 

gemeinschaftliche im Team durchgeführte sportliche Tätigkeit oder der Kommunikation 

förderliche Aktivität. In der Gesamtheit ist insoweit das Skifahren als Freizeitbetätigung und 

nicht als betriebliche Tätigkeit zu qualifizieren. Der Unfall des Klägers stand daher auch nicht 

unter dem Schutz der Unfallversicherung. Ein Arbeitsunfall ist nicht anzuerkennen. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 

 

 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

 

Die Berufung ist innerhalb  eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Landessozialgericht 

Baden-Württemberg, Hauffstr. 5, 70190 Stuttgart - Postfach 10 29 44, 70025 Stuttgart -, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Monatsfrist bei dem 

Sozialgericht Stuttgart, Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart, schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird. 

 

Die Berufungsschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei einem der vorgenannten Gerichte 

eingehen. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und 

die zur Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 

Beteiligten beigefügt werden. 


